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erAmtliche Bekanntmachungen

Polizeiverordnung
detreffend die Einrichtung und den Berrteb von Dampffäſfern

Auf Grund der 88 6 12 und 15 des Geſetzes über die Polizei Ver
waltung vom 11 März 1850 S S 265 und des S 137 des Ge
ſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30 Juli 1883 S
S 195 verordne ich für den Umfang der Provinz Sachſen was folgt

J Geltungsbereich der Polizei Verordnung
8 1 Dampffäſſer im Sinne der gegenwärtigen Polizei Verordnung

ſind Gefäße deren Beſchickung der mittelbaren oder unmittelbaren Ein
wirkung von anderweit erzeugtem geſpanntem Waſſerdampf oder von
Feuer ausgeſetzt wird ſofern im Jnnern der Gefäßze oder ihren den Be
ſchickungsraum umgebenden Hohlwandungen ein höherer als der atmo
ſphäriſche Druck herrſcht oder erzeugt wird

Unter Atmoſphärendruck wird der Druck von einem Kilogramm auf
das Quadratcentimeter verſtanden

8 2 Der gegenwärtigen Polizei Verordnung ſind nicht unterworfen
1 Dampfdruckgefäße in denen geſpannter Dampf erzeugt wird zum

Zweck von Kraft oder Wärmeabgabe außerhalb des Dampf
erzeugers Dampffkeſſel

2 Gefäße für gas oder dampfförmige Füllung
3 Waſſervorwärmer ſowie Heizkeſſel und Heizkörper der Heizungen
4 Dampffäſſer unter 150 Liter Jnhalt und ſolche bei denen das

Produkt aus dem Jnhalte in Litern und der in dem Dampffaſſe
herrſchenden Spannung in Atmoſphären Ueberdruck weniger als
300 beträgt bei doppelwändigen Dampffäſſern bei denen nur der
Mantel geheizt wird iſt der Jnhalt des Dampfraumes maßgebend

5 Dampffäſſer die unmittelbar mit der Atmoſphäre durch ein nicht
verſchließbares Rohr von ſolcher Weite in Verbindung ſtehen daß
im Jnnern des Gefäßes oder in ſeinen Hohlwandungen kein höherer
Druck als Atmoſphäre Ueberdruck entſteht

6 Dampffäſſer die mit einer von der Centralbehörde gemäß S 22
der allgemeinen polizeilichen Beſtimmungen vom 5 Auguſt 1890
genehmigten derartigen Sicherheitsvorrichtung verſehen ſind daß
im Dampffaſſe keine höhere Spannung als I Atmoſphäre Ueber
druck entſtehen kann

II Sachverſtändige
8 3 Sachverſtändige im Sinne der nachſtehenden Vorſchriften ſind
1 diejenigen Gewerbeaufſichtsbeamten denen die Prüfung von Dampf

keſſeln obliegt
2 die Bergrevierbeamten in den ihrer Aufſicht unterſtellten Betrieben
3 die zur Vornahme von amtlichen Druckproben ermächtigten Jn

von Dampfkeſſel Ueberwachungsvereinen innerhalb ihres
ezirks

4 Beauftragte von Berufsgenoſſenſchaften und andere Perſonen die
von der höheren Verwaltungsbehörde als Sachverſtändige im Sinne
dieſer Polizei Verordnung anerkannt worden ſind

Die Auswahl des Sachverſtändigen bleibt dem Dampffaßbeſitzer oder
ſeinem mit der Leitung des Betriebes beauftragten Stellvertreter vergl
g 151 der Gewerbe Ordnung überlaſſen

III Ban und Ausrüſtung der Dampffäſſer
8 4 Die Wandungen und ſonſtigen Beſtandtheile der Dampffäſſer

nüſſen dem beabſichtigten Betriebsdruck entſprechend bemeſſen werden Als
Bauſtoff für die Wandungen und Einzeltheile dürfen Holz und Gußeiſen
nur da verwendet werden wo der Betrieb es erfordert und durch ihre
Verwendung Gefahren nicht hervorgerufen werden Umlegbare Verſchluß
ſchrauben in Schlitze eingelegte Schrauben und Kammerverſchlüſſe müſſen
gegen Abrutſchen geſichert ſein Eingelegte einſeitige Hakenſchrauben ſind
nicht zuläſſig

Gefäße mit einem lichten Durchmeſſer über 800 mm ſind beſteigbar
einzurichten Ovale Mannlochverſchlüſſe ſollen in der Regel 300 bis
400 wm runde 400 mm weit ſein

8 5 Die Dampffäſſer ſind mit Vorrichtungen zu verſehen die ge
ſtatten jedes einzelne für ſich von der Dampfleitung abzuſperren

Feuerungen von Dampffäſſern ſind ſo einzurichten daß ihre Ein
wirkung auf die letzteren ohne Weiteres gehemmt werden kann

8 Dampffäſſer müſſen mit einem zuverläſſigen Sicherheitsventil
und Manometer verſehen ſein An letzterem iſt die feſtgeſetzte höchſte
Betriebsſpannung durch eine Marke zu bezeichnen

Sofern ein Manometer wegen der Eigenart des Betriebes nicht funk
tionirt kann es mit Zuſtimmung des für die regelmäßige Ueberwachung
zuſtändigen Sachverſtändigen durch ein Thermometer an dem die höchſte
zuläſſige Temperatur durch eine in die Augen fallende Marke zu bezeichnen
iſt erſetzt werden Zellſtoffkocher ſind mit einem Manometer und Thermo
meter zu verſehen

Sicherheitsventil und Manometer ſind an einer ſolchen Stelle anzu
bringen daß ſie durch den Jnhalt des Dampffaſſes nicht ungangbar ge
macht werden können Jhre Einſchaltung in die Dampfleitung jedoch in
unmittelbarer Nähe des Dampffaſſes iſt geſtattet wenn die Art des Be
triebes die Anbringung auf dem Dampffaß ſelbſt nicht zuläßt

Werden mehrere Dampffäſſer unter gleichem Druck an dieſelbe Dampf
leitung angeſchloſſen ſo genügt die Anbringung eines Sicherheitsventils
und eines Manometers in der gemeinſchaftlichen Leitung vor den Dampf
fäſſern wenn die freie Durchgangsöffnung des Sicherheitsventils dem
Querſchnitte der gemeinſamen Leitung entſpricht

Dampffäſſer deren Druckſpannung derjenigen des Druckerzeugers gleich
iſt bedürfen keines beſonderen Sicherheitsventils oder Manometers wenn
der Druckerzeuger mit den entſprechenden Sicherheitsvorrichtungen ver
ſehen iſt Dampffäſſer die für einen Betriebsdruck gebaut ſind der zwei
ind mehr Atmoſphären geringer iſt als derjenige des Druckerzeugers
müſſen in der Dampfzuleitung ein Druckverminderungsventil erhalten
etzteres iſt durch den Sachverſtändigen ſo einzuſtellen daß der Druck im

Dampffaß dauernd nicht über den genehmigten Druck ſteigen kann
An jedem zu öffnenden Dampffaß muß ſich eine Vorrichtung befinden

die mit Sicherheit erkennen läßt ob noch Druck im Dampffaß vorhanden
iſt Ein Manometer genügt hierzu nicht

8 7 Die Dampffäſſer müſſen mit einer Einrichtung Controlflanſch
verſehen ſein die die Anbringung des amtlichen Controlmanometers
ermöglicht

8 8 An den Dampffäſſern muß der Faſſungsraum in Litern die
Firma und der Wohnort des Verfertigers die laufende Fabriknummer
und das Jahr der Herſtellung ſowie der gemäß S 10 feſtgeſetzte höchſte
Betriebsdruck in Atmoſphären Ueberdruck auf leicht erkennbare und dauer
hafte Weiſe angegeben ſein

Die Angaben ſind auf einem Schilde Fabrikſchild anzubringen das
mit Nieten ſo am Dampffaß zu befeſtigen iſt daß es auch nach der
Ummantelung oder Einmauerung des letzteren ſichtbar bleibt

IV Anlegung und Jnbetriebſetzung von Dampffäſſern
s 9 Von der beabſichtigten Anlegung eines Dampffaſſes oder

mehrerer Dampffäſſer gleicher Bau und Betriebsart iſt einem für den
Betriebsort zuſtändigen Sachverſtändigen S 3 unter Vorlegung von
zwei Beſchreibungen nach dem dieſer Polizei Verordnung beigefügten
Muſter und zwei maßſtäblichen Zeichnungen des Dampffaſſes aus welchen
die Beſchaffenheit der Verſchluß Einrichtungen und alle zur rechneriſchen
Prüfung des Dampffaſſes und ſeiner Verſchlüſſe erforderlichen Angaben
zu erſehen ſein müſſen unter Bezeichnung des Aufſtellungsorts Anzeige zu
erſtatten

Der Sachverſtändige S 3 hat dieſe Vorlagen gemäß den Beſtimmungen
dieſer Polizei Verordnung und durch Rechnung zu prüfen und mit
Prüfungsvermerk zu verſehen Falls die Prüfung der Bauact und die
Druckprobe des Dampffaſſes bereits am Herſtellungsors ſtattgefunden hat
iſt die Beſcheinigung darüber beizufügen

8 10 Jedes Dampffaß iſt vor ſeiner erſten Jnbetriebſetzung durch
einen Sachverſtändigen 3 einer Prüfung der Bauart und einer Waſſer
druckprobe ſowie einer Abnahme Prüfung zu unterziehen Die Waſſer
ruckprobe welche mit der Prüfung der Bauart zu verbinden iſt erfolgt

nach der letzten Zuſammenſetzung jedoch vor der Einmauerung oder Ummante

lung des Dampffaſſes Sie kann vor der Anmeldung des Dampffaſſes am
Herſtellungsorte ausgeführt werden Dampffäſſer die bereits am Herſtellungs
ort nach den Vorſchriften dieſer Polizei Verordnung geprüft und demnächſt
im Ganzen nach ihrem Aufſtellungsorte geſchafft worden ſind unterliegen
einer nochmaligen Prüfung der Bauart und Waſſerdruckprobe am Aufſtellungs
orte nur dann wenn ſeit Vornahme der Prüfung mehr als ein Jahr ver
floſſen iſt oder wenn das Dampffaß eine Beſchädigung erlitten hat die

Sonntag den 19 Februar 1899
eine Wiederholung der Prüfung geboten erſcheinen läßt Die Waſſerdruck

probe iſt mit dem anderthalbfachen Betrage des höchſten Betriebsdruckes
des Dampffaſſes mindeſtens jedoch mit einer denſelben um eine Atmoſphäre
überſteigenden Preſſung auszuführen

Nach Ausführung der Druckprobe hat der Sachverſtändige voraus
geſebt daß ſie zur Beanſtandung keinen Anlaß bot den höchſten zuläſſigen
Druck des Dampffaſſes zu beſtimmen ferner die Niete des Fabrikſchildes
S 8 mit einem Stempel zu verſehen Dieſer iſt in dem Prüfungs
zeugniß über die Druckprobe abzudrucken

S 11 Die Abnahme Prüfung erfolgt am Benutzungsorte Mit der
Abnahme iſt eine Einſtellung etwa vorhandener zum Dampffaſſe gehöriger
Sicherheitsventile zu verbinden falls ſie nicht bereits am Herſtellungsorte
durch einen Sachverſtändigen S 3 bewirkt und beſcheinigt worden iſt
Jm letzteren Falle iſt die Jdentität des Sicherheitsventils nachzuweiſen

S 12 Auf Grund der gemäß S 10 und 11 vorgenommenen Prü
fungen und der Beſcheinigungen über die Bauartprüfung Druckprobe und
Abnahme darf das Dampffaß ohne Weiteres in Betrieb genommen werden

Alle Beſcheinigungen ſind von dem Sachverſtändigen der die Abnahme
bewirkt hat mit der Beſchreibung und Zeichnung des Dampffaſſes zu
verbinden einem Reviſionsbuche S 16 anzuheften und dem Beſitzer
auszuhändigen

Das zweite Exemplar der Beſchreibung und Zeichnung iſt mit einer
Abſchrift der Beſcheinigungen von dem Sachverſtändigen der Ortspolizei
behörde zu überſenden

V Betrieb und techniſche Unterſuchung der Dampffäſſer
S 13 Dampffaßbeſitzer oder ihre mit der Leitung des Betriebes be

auftragten Stellvertreter S 151 der Gew Ordn ſowie die mit der
Wartung der Dampffäſſer beauftragten Arbeiter ſind verpflichtet dafür
Sorge zu tragen daß die Dampffäſſer ihre Verſchraubungen und Sicher
heitsvorrichtungen während des Betriebes beſtimmungsgemäß benutzt und
Dampffäſſer die ſich nicht in gefahrloſem Zuſtande befinden nicht in
Betrieb genommen oder außer Betrieb geſetzt werden

S 14 Jedes zum Betrieb aufgeſtellte Dampffaß es mag unaus
geſetzt oder nur in beſtimmten Zeitabſchnitten oder unter gewiſſen Voraus
ſetzungen betrieben werden iſt regelmäßigen techniſchen Unterſuchungen zu
unterziehen

Dieſer Vorſchrift unterliegen Dampffäſſer nur dann nicht wenn der
Betrieb gänzlich eingeſtellt und dem zuſtändigen Sachverſtändigen eine
ſchriftliche Anzeige erſtattet wird

Von der Außerbetriebſtellung hat der Sachverſtändige S 3 der Orts
polizeibehörde Mittheilung zu machen dieſe hat darüber zu wachen daß
vor erneuter Anmeldung und Prüfung S8 9 bis 11 der Betrieb nicht
wieder aufgenommen wird

S 15 Die regelmäßige Unterſuchung der Dampffäſſer iſt eine innere
und eine Prüfung durch Waſſerdruck

Die regelmäßige innere Unterſuchung iſt alle 4 Jahre die Waſſer
druckprobe alle 8 Jahre vorzunehmen dann aber mit der inneren Unter
ſuchung wenn möglich zu verbinden

Die innere Unterſuchung kann nach dem Ermeſſen des Prüfers durch
eine Waſſerdruckprobe ergänzt werden Sie iſt ſtets durch eine ſolche zu
ergänzen oder zu erſetzen bei Dampffäſſern die ihrer Bauart halber nicht
im Jnnern beſichtigt werden können

Zur Ausführung der Prüfungen iſt der Betrieb einzuſtellen und das
gehörig gereinigte Dampffaß zu der mit dem Sachverſtändigen zu ver
einbarenden Zeit bereit zu ſtellen

Einmauerungen oder Ummantelungen ſind bei den Prüfungen ſoweit
zu entfernen wie es der Sachverſtändige S 3 für erforderlich hält

Von einer bevorſtehenden inneren Unterſuchung oder Druckprobe iſt
der Beſitzer mindeſtens 4 Wochen vorher zu benachrichtigen Die Unter
ſuchungsfriſten laufen vom Tage der erſten Prüfung ab Für die Friſten
ſind die Etatsjahre maßgebend

Für die Höhe des bei Druckproben anzuwendenden Probedrucks ſinddie Vorſchriften im S 10 maßgebend jedoch müſſen Dampffäſſer die

ohne Sicherheitsventile betrieben werden ſtets mit dem anderthalbfachen
Betrage des höchſten Betriebsdruckes des zugehörigen Dampferzeugers
geprüft werden und zwar auch dann wenn der Betriebsdruck des Dampf
faſſes im Allgemeinen durch Droſſelung des Dampfes niedriger gehalten
wird Zugleich mit den Unterſuchungen ſind die durch den Gebrauch
eingetretenen Abnutzungen des Dampffaſſes feſtzuſtellen Mit Waſſerdruck
proben iſt eine Prüfung der Sicherheitsventile ſowie der Manometer zu
verbinden wenn ihre Anbringung es zuläßt

Die vorſtehenden Beſtimmungen des S 15 finden auf Zellſtoffkocher
mit innerem Schutzmantel keine Anwendung Dieſe Kocher ſind jedoch
mindeſtens in Zwiſchenräumen von 4 Wochen durch einen von der Fabrik
leitung beſtimmten geeigneten Sachkundigen darauf zu unterſuchen ob
Undichtigkeiten des inneren Schutzmantels eingetreten ſind Das Ergeb
niß einer jeden ſolchen Unterſuchung iſt von dem Sachkundigen in das
im s 16 vorgeſchriebene Reviſionsbuch einzutragen

16 Der Sachverſtändige hat den Befund der Unterſuchung die
er des Probedrucks und etwaige Aenderungen in der Belaſtung der
Sicherheitsventile in ein Reviſionsbuch einzutragen für das der anliegende
Vordruck zu benutzen iſt

Das Reviſionsbuch iſt von dem Dampffaßbeſitzer oder ſeinem mit der
Leitung des Betriebs beauftragten Stellvertreter S 151 der Gew Ordn
zu beſchaffen und am Betriebsort derart aufzubewahren daß es von dem
Sachverſtändigen jederzeit eingeſehen werden kann

S 17 Werden bei einer Unterſuchung Mängel erheblicher Art ermittelt
und weigert ſich der Dampffaßbeſitzer oder ſein mit der Leitung des Be
triebes betrauter Stellvertreter SF 151 der Gew Ordn ſie zu beſeitigen
ſo hat der Sachverſtändige der Ortspolizeibehörde unter Abſchrift des
Reviſionsbefundes Anzeige zu erſtatten Die Ortspolizeibehörde hat inner
halb einer von dem Sachverſtändigen anzugebenden angemeſſenen Friſt
für Abſtellung der Mängel Sorge zu tragen

Ergiebt ſich bei der Unterſuchung des Dampffaſſes ein Zuſtand un
mittelbarer Gefahr ſo hat die Ortspolizeibehörde auf Antrag des Sach
verſtändigen die Fortſetzung des Betriebes bis zur Beſeitigung der Gefahr
zu unterſagen

S 18 Dampffäſſer die eine Hauptausbeſſerung erfahren haben
Zellſtoffkocher nach jeder Entfernung des inneren Schutzmantels oder des
größten Theiles deſſelben ſind vor ihrer Wiederinbetriebnahme in der
Fabrik oder am Betriebsorte einer Waſſerdruckprobe nach den Vorſchriften
des S 10 zu unterwerfen Eine Beſcheinigung über dieſe Prüfung den
Umfang der Reparatur und die Fabrik die ſie ausgeführt hat iſt mit
dem Reviſionsbuch zu verbinden

Durch dieſe Druckproben wird der Lauf der regelmäßigen Unter
ſuchungen nicht unterbrochen die Prüfung nach einer Hauptausbeſſerung
kann jedoch an die Stelle einer in demſelben Etatsjahre fälligen regel
mäßigen Waſſerdruckprüfung treten Wird mit der Druckprobe nach einer
Hauptausbeſſerung auf Antrag des Dampffaßbeſitzers oder ſeines mit der
Leitung des Betriebs beauftragten Stellvertreters S 151 der Gew Ordn
eine innere Unterſuchung verbunden ſo können die Friſten der regelmäßigen
Uncerſuchungen von dieſem Zeitpunkte an neu berechnet werden

S 19 Von jeder Exploſion eines Dampffaſſes iſt dem für den Be
zirk zuſtändigen Gewerbeinſpektor dem die amtliche Unterſuchung dieſer
Unfälle obliegt und dem Sachverſtändigen S 3 unverzüglich Mittheilung
zu machen

Eine Exploſion liegt vor wenn die Wandung eines Damgffaſſes
durch den Betrieb eine Trennung in ſolchem Umfange erleidet daß da
durch ein plötzlicher Ausgleich der Spannungen innerhalb und außerhalb
des Dampffaſſes ſtattfindet

8 20 Jn jedem Raume in dem Dampffäſſer aufgeſtellt ſind iſt
eine Dienſtvorſchrift für Dampffaßwärter nach dem dieſer Polizei
Verordnung beigefügten Muſter anzubringen Die mit der Bedienung
der Dampffäſſer beauftragten Arbeiter ſind verpflichtet die Dienſt
vorſchriften genau zu befolgen

VI Schluß und Uebergangsbeſtimmungen
21 Beſchwerden über Anordnungen der Sachverſtändigen

ſondere auch über Anforderungen die bei der Anlegung von Dampffäſſern
auf Grund der vorgenommenen Prüfungen geſtellt werden ſind bei der
Landespolizeibehörde anzubringen

8 22 Dampffäſſer auf die die bisherigen Beſtimmungen über
Dampffäſſer bereits Anwendung fanden unterliegen den Beſtimmungen
der S 5 bis 8 und 13 bis 20 mit der Maßgabe daß die Schilder bei
der nächſt fälligen inneren Unterſuchung anzubringen und deren Niete ab
zuſtempeln ſind
Auf bereits in Betrieb befindliche Dampffäſſer die der Ueberwachung
nach den bisherigen Beſtimmungen noch nicht unterlagen finden die Be

insbe

4 Beilagezu Nr 43des GeneralAnzeiger für Halle u den Saalkreis
ſtimmungen der S 5 bis 20 mit der Maßgabe Anwendung daß die
Anmeldung und Ausrüſtung ſpäteſtens innerhalb einer Friſt oon 12 Mo
naten nach Jnkrafttreten dieſer Verordnung zu erfolgen hat

Die im S 8 angegebenen Bezeichnungen ſind bei dieſen Dampffäſſern
nur inſoweit als ſie ſicher bekannt ſind anzubringen gebotenenfalls ge
nügt es wenn der Prüfungsſtempel die Prüfungsnummer die Höhe der
Dampfſpannung und der Jnhalt auf dem Dampffaß ſelbſt deutlich einge
ſchlagen werden

S 23 Hat vor Erlaß dieſer Polizei Verordnung bereits eine Prüfung
der im S 22 Abſatz 2 angegebenen Dampffäſſer durch Sachverſtändige
J 3 ſtattgefunden ſo hat eine erneute Prüfung erſt nach Ablauf der im

S 15 Abſatz 2 angegebenen Friſten zu erfolgen
8 24 Die den Sachverſtändigen zuſtehenden Gebühren werden durch

den Oberpräſidenten feſtgeſetzt und im Anſchluß an dieſe Verordnung
veröffentlicht

S 25 Uebertretungen dieſer Verordnung ſeitens der Dampffaßbeſitzer
oder ihrer mit der Leitung des Betriebs beauftragten Stellvertreter 151
der Gew Ordn oder der mit der Wartung beauftragten Arbeiter werden
ſofern nicht nach den Strafgeſetzen eine höhere Strafe bedingt wird
mit Geldbuße bis zum Betrage von 60 Mark oder im Unvermögensfalle
mit entſprechender Haft beſtraft Die gleiche Strafe trifft die mit der
Wartung betrauten Arbeiter wenn ſie gegen die in Ausführung dieſer
Verordnung ergangenen Dienſtvorſchriften zuwiderhandeln

8 26 Der Miniſter für Handel und Gewerbe kann von den vor
ſtehenden Beſtimmungen entbinden insbeſondere einzelne Dampfdruck
gefäße oder Gattungen ſolcher von dieſen Beſtimmungen ganz oder theil
weiſe ausnehmen

S 27 Dieſe Verordnung tritt am 1 April 1899 in Kraft
Durch gegenwärtige Verordnung werden die früheren Beſtimmungen

über die Einrichtung und den Betrieb von Dampffäſſern insbeſondere die
Polizei Verordnung vom 28 Mai 1888 Amtsblatt für den Regierungs
bezirk Magdeburg 1888 S 198 für den Regierungsbezirk Merſeburg
1888 S 224 und für den Regierungsbezirk Erfurt 1888 S 131
aufgehoben

Magdeburg den 9 Januar 1899
Der Ober Präſident der Provinz Sachſen

von Bötticher

Beſchreibung 1zur Anlegung Dampffaſſe Wwe
O mitunterzeichnete Unternehmer Name Stand Wohnort

beabſichtige Dampffaß welche beſtimmungsgemäß zu
rer verwendet werden ſoll auf dem Grund

ſtüche terte der Gemeinde Stadt
Kreis aufzuſtellen über welche nachſtehende
Angaben gemacht werden

1 Feſtgeſetzter höchſter Betriebsdruck de Dampffaſſe u
Atmoſphären Ueberdruck

Faſſungsraum de
D Dampffaß Dampffaſſe Literwerd geheizt durch

Feſtgeſetzter höchſter Betriebsdruck de Dampferzeuger welche
den Dampf zur Heizung de Dampffaſſe n liefert
Atmoſphären Ueberdruck

2 Zum Abſperren den Dampffaſſe von der Dampfleitung iſt
vorhanden

Lichte Weite dieſer Dampfzuleitung mm
Um die Einwirkung des Feuers auf de Dampffaß zu

hemmen iſt die Einrichtung getroffen daß

9 Sicherheits Ventile
Zahl derſelben
Lichte Weite derſelben
Belaſtungsart derſelben
Stelle derſelben

Manometer Thermometer
Zahl derſelben
Stelle derſelben

Anzahl der Dampffäſſer welche von der nämlichen Dampfleitung ge

heizt werden e6 Die Vorrichtung zur Prüfung ob noch Druck in de Dampffaſſe
vorhanden iſt beſteht aus

e

r

7 Ein Druckverminderungsventil iſt in der Dampfleitung an
eingeſchaltet

8 An de Dampffaſſe ſind
a der feſtgeſetzte höchſte Betriebsdruck mit u Atmoſphären

Ueberdruck

p der Faſſungsraum mit u Litern
c die Firma

in e als Verfertigerals laufende Anfertigungs Nummer
als Zeit der Herſtellung

velches mit Nieten am Dampffaß

d die Zahl
e das Jahr

durch ein Schild Fabrikſchild
befeſtigt iſt kenntlich gemacht
Zur Anbringung des amtlichen Controlmanometers u

d Dampffaß mit rer ausgerüſtet10 Material d Dampffaß Art Güte Dicke

S

11 Zuſammenfügung de Dampffaß gemtetet geſchraubt geſchweißt
oder wie ſonſt unter Angabe der etwaigen Verankerungen

12 Zahl Form Größe der Oeffnungen und deren Verſchlüſſe durch
Handſkizzen mit Maßen zu verdeutlichen

eekdcct

eeeeeeeeeeeeDooooöoöon
13 Angaben über eine etwaige Einmauerung oder Ummantelung de

Dampffaſſe

et

14 Beſondere Bemerkungen

den 18 denD Unternehmer Der Verfertiger der Beſchreibu
18

Geprüft den 18Der zuſtändige techniſche Sachverſtändige
Anmerkung Von der beabſichtigten Anlegung eines oder mehrerer gleich

artig gebauter und betriebener Dampffäſſer iſt unter Vorlegung
dieſer Beſchreibung und einer maßſtäblichen Zeichnung des Dampf
faſſes je in doppelter Ausfertigung einem Sachverſtändigen F 3
der Polizei Verordnung Anzeige zu machen

Die Angaben der Beſchreibung erfolgen theils durch Unter
ſtreichung des Zutreffenden theils durch Worte Zahlen und Skizzen
Sollte der belaſſene Raum hierzu nicht überall ausreichen ſo iſt
der freie Raum dieſes Formulars zu Ergänzungen zu benutzen

Beſcheinigung 2über die
Prüfung der Bauart und Waſſerdruckprobe eines Dampffaſſes

Auf Veranlaſſung

iſt von dem unterzeichneten zuſtändigen Sachverſtändigen am

r Es



Seite 18
das Dampffaß mit der Bezeichnung u

der vorgeſchriebenen Prüfung der Bauart und Waſſerdruckprobe unter
zogen wurden

Das Dampffaß welches beſtimmungsgemäß zu
verwendet werden ſoll hat folgende Abmeſſungen und Wandſtärken

Folgt maßſtäbliche Zeichnung

des Dampffaſſes

Eingeſchriebene Maße in Millimetern

Das Dampffaß welches für eine höchſte Dampfſpannung von S
Atmoſphären Ueberdruck beſtimmt iſt hat der Waſſerdruckprobe von

Atmoſphären Ueberdruck widerſtanden ohne eine bleibende Form
veränderung zu zeigen und ohne undicht zu werdenhen der beſtandenen Prüfung iſt das Fabrikſchild Dampffaß

mit tempel verſehen worden
Die der Bauart hat Folgendes ergeben

Vea Die Vernietung Verſchraubung Schweißung oder wie ſonſt

b Das verwendete Material

Verſungen
a Prüfung der Verſchlüſſe

e

Es wird hierdurch beſcheinigt daß weder die Waſſerdruckprobe noch die
Prüfung der Bauart zu Ausſtellungen Anlaß gegeben hat Es ſteht da
her der Zulaſſung des Dampffaſſes zu dem angegebenen Zwecke und bis
zu einem höchſten Betriebsdruck von S Atmoſphären Ueberdruck ein
Bedenken nicht entgegen

den 18Der zuſtändige techniſche Sachverſtändige

Vermerk Gemäß S 11 der Polizei Verordnung betreffend die Ein
richtung und den Betrieb der Dampffäſſer hat eine Einſtellung den
u dem Dampffaſſe gehörigen Sicherheitsventil ſtattgefunden nichtkatt efunden

ie Belaſtung de Sicherheitsventil iſt mit Hülfe von u
Druck nach den Angaben des Controlmanometers ſo eingeſtellt

daß d Ventil bei der feſtgeſetzten höchſten Betriebsſpannung von
Atmoſphären Ueberdruck ſich öffne

Die Bauart Abmeſſung und Belaſtung de Sicherheitsventil
ſind aus Nachſtehendem erſichtlich

Zur Kennzeichnung de Sicherheitsventil und u Theile iſt

den 18Der zuſtändige techniſche Sachverſtändige

ierzu iſt ein
tempel von Beſcheinigung
1,50 über diezu verwenden Abnahmeprüfung eines Dampffaſſes

Das für eine höchſte Dampfſpannung von u Atmoſphären
Ueberdruck beſtimmte von der Firma

zu im Jahre 18 angefertigte mit derlaufenden Fabriknummer S èkbejzeichnete Dampffaß von u Liter
r iſt einſchließlich ſeiner Ausrüſtungsſtücke heute der vorgeſchriebenen
nahmeprüfung unterzogen worden
Das Dampffaß entſpricht den Beſtimmungen der Polizei Verordnung

T Bekanntmachung
Die Aufnahme der ſchulpflichtigen Kinder findet in dieſem Jahre bei den hieſigen

ſtädtiſchen Mittel und evangeliſchen Volksſchulen wie folgt ſtatt
J bei den Hnunben Mittelſchulen durch Herrn Rektor Götze und zwar
a für die Mittelſchule Charlottenſtraße 15 am Montag den 20 d Mts Nach

mittags von 2 Uhr ab in der Turnhalle daſelbſt
d für die Mittelſchule Oleariusſtraße 7 am Dienstag den 21 d Mts Nach

mittags von 2 Uhr ab in der Turnhalle daſelbſt
II bei den Mädchen Mittelſchulen durch Herrn Rektor Steger und zwar 1000 Schweinefleiſch
a für die Mittelſchule Große Steinſtraße 60 im Zimmer Nr 26 am Montag 300

den 20 d Mts Nachmittags von 2 Uhr ab
b für die Mittelſchule Dreyhauptſtraße 5 im Zimmer Nr 9 am Dienstag den 200

21 d Mts Nachmittags von 2 Uhr ab
III bei den Volksſchulen in der Taubenſtraße und am Völlberger 20

Wege durch Herrn Rektor Dr Wohlrabe und zwar
a für die Volksſchulen in der Taubenſtraße 13 am Montag den 20 d Mts 400

Nachmittags von 5 Uhr
für Knaben in Zimmer 3
für Mädchen

Beneral Anzeiger für Halle und den Saalrreis
betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Dampffäſſer wie folgt

Ku S 5 Das Dampffaß wird durch mittelbare unmittelbare
Einwirkung von Dampf Feuer geheizt
Es iſt ein vorhanden welchees geſtattet das Dampffaß für ſich von der Dampfleitung

m xie Einwirkung der Feuerung auf das Dampffaß kann
durch r ohne Weiteres gehemmt werden

Zu 8 6 An dem Dampffaß befinde ſich u zuverläſſige
Sicherheitsventil von u Millimeter lichter Weite Die
Belaſtung de Sicherheitsventil iſt mit Hülfe von u
Druck nach den Angaben des Controlmanometers ſo ein
geſtellt daß d Ventil bei der feſtgeſetzten höchſten Betriebs
ſpannung von u Atmoſphären Ueberdruck ſich öffne

Die Bauart Abmeſſung und Belaſtung de Sicherheits
ventil ſind aus Nachſtehendem erſichtlich

An dem Dampffaß befindet ſich ein zuverläſſiges Mano
meter Thermometer

D Sicherheitsventil und das Manometer ſind ſo an
gebracht daß ſie vorausſichtlich durch den Jnhalt des Dampf
faſſes nicht ungangbar gemacht werden können

Die Vorrichtung zur Prüfung ob noch Druck in dem
Dampffaß vorhanden iſt beſteht aus

Jn der Dampfzuleitung vor dem Dampffaß iſt ein Druck
verminderungsventil u eingeſchaltet welches ſo ein
geſtellt worden iſt daß der Druck im Dampffaß dauernd
nicht über den genehmigten Betriebsdruck ſteigen kann

Zu S 7 Am Dampffaß befindet ſich ein Controlflanſch zur Anbringung
des amtlichen Prüfungsmanometers

Die Prüfung der Anlage hat ergeben daß ihrer Jn
betriebnahme Bedenken nicht entgegenſtehen

18

Reviſions Beſcheinigung 3
Der Unterzeichnete hat am heutigen Tage das Dampffaß Nr b buu

der Firma innereeiner unterzogen und hierbei Folgendesermittelt

e e

et

ehe

Reviſions Beſcheinigung

Der Unterzeichnete hat am heutigen Tage das Dampffaß Nr be

der Firma in re reiner e unterzogen und hierbei Folgendes
ermittelt

er ben 18Der zuſtändige techniſche Sachverſtändige

Dienſtvorſchriften afür
Dampf Faß Wärter

Die mit der Wartung der Dampffäſſer beauftragten Arbeiter ſind ver
pflichtet dafür Sorge zu tragen daß die Sicherheitsvorrichtungen be
ſtimmungsgemäß benutzt werden und daß Dampffäſſer die ſich nicht in
gefahrloſem Zuſtande befinden nicht in Betrieb bleiben

d für die Volksſchulen am Völlberger Weg 125 und 126 am Dienstag den Gebäude Nathhausſtraße 1 Zimmer Nr 82 einzuſehen
21 d Mts Nachmittags von 25 Uhr

für Knaben in Zimmer Nr 3 des Schulgebäudes Taubenſtraße 13

Mädchen 9
Fiebenauerfſtraße durch Herrn Rektor Grothe und zwar

a für die Volksſchulen an der Neuen Promenade 13 am Montag den 20 d Mts
Nachmittags von 2 Uhr ab

für Knaben in Zimmer Nr 1
Mädchen

d für die Volksſchulen in der Liebenauerſtr 151 152 am Dienstag den 21 d M
Nachmittags von 2 Uhr ab

für Knaben in Zimmer Nr 1 der Volksſchule IX

Mädchen 3 XDr Männel und zwar
a für die Volksſchulen Leſſingſtraße 13

Schillerſtraße 47
Krauſenſtraße 24

am Montag den 20 d Nachmittags von 5 Uhr
für Knaben im Schulgebäude Leſſingſtraße 13

Mädchen Schillerſtraße 47d für die Volksſchulen Hermannſtraße 32 am Dienstag den 21
Nachmittags 5 Uhr für Knaben und Mädchen im Anbau des Schul 90
gebäudes Hermannſtraße 32

Bei der Anmeldung ſind der Tauf und Jmpf Schein vorzulegen

in der Liebenauerſtr

V bei den Polkoſchulen des Rordbezirks durch Herrn Rektor

Halle a den 13 Februar 1899

Bekanntemgehnng

Die Lieferungs Bedingungen ſind im Bureau der ArmenVerwaltung Sparkaſſen

Angebote ſind bis ſpäteſtens zum 28 Februar er verſiegelt abzugeben
1s Die Eröffnung der Angebote findet am 1 März er Vormittags 10 Uhr im

De vorgenannten Bureau in Gegenwart der etwa erſchienenen Bewerber ſtattV bei den Volkoſchnulen an der Nenen Promenade und in der s
Die Verwaltung der Siechenanſtalt Pütter

19 Februar Nr 45
Insbeſondere ſind folgende Vorſchriften genau zu beachten
Vorbereitungen zur Jnbetriebnahme des Dampffaſſes
1 Der Wärter hat vor jeder Füllung des Dampffaſſes zu unterſuchen

ob alle Vorrichtungen gangbar und ihre Verbindungen mit dem
Dampffaß nicht verſtopft ſind Ganz beſondere Sorgfalt erfordert
die Unterſuchung des Sicherheitsventils und Manometers auf
Gangbarkeit und freie Verbindung mit dem Dampffaß

2 Der Wärter hat zu beachten und Sorge zu tragen daß alle Dich
tungsflächen rein und möglichſt frei von Beſchädigungen ſind

Die Dichtung der Verſchlußöffnungen muß unter Verwendung
geeigneten Materials ſorgfältig ausgeführt werden

3 Beim Verſchrauben der Verſchlußöffnungen ſind ſtets ſämmtliche
Schrauben zu benutzen Das Anziehen der Schrauben hat in vor
ſichtiger und gleichmäßiger Weiſe zu erfolgen

Die Benutzung außergewöhnlicher Mittel zum Anziehen z B
Aufſtecken von Rohren auf die Schlüſſel Verwendung langer
Stangen bei Flügelmuttern und Bügelverſchlüſſen oder Antreiben
derſelben durch Hammerſchläge u dergl iſt verboten Alle Schrau
ben ſind gleichmäßig ſtark und nicht ſtärker anzuziehen als zur
Herſtellung der Dichtung erforderlich iſt

4 Bei Verſchlüſſen mit umlegbaren Schrauben Gelenkſchrauben
Klammerverſchlüſſen und in Schlitze eingelegten Schrauben iſt feſt
zuſtellen daß durch die Sicherungen das Abrutſchen der Muttern
verhindert wird und die Muttern oder Unterlagſcheiben voll aufliegen

5 Bei Bügelverſchlüſſen und Gelenkſchrauben iſt ſtreng zu beobachten
daß nur genau paſſende Bolzen ordnungsmäßig benutzt werden

6 Fehlerhaft gewordene Verſchlußtheile z B abgenutzte riſſige oder
verbogene Schrauben ausgebrochene oder ſchlotterige Muttern ver
bogene Klammern u dergl dürfen nicht verwendet werden

Betrieb des Dampffaſſes
7 Die Dampf Abſperr Ventile und Hähne dürfen nur langſam ge

öffnet werden Beſondere Vorſicht iſt beim Einlaſſen des Dampfes
anzuwenden wenn der Dampf unterhalb einer dichtliegenden Füll
maſſe eintritt

8 Sobald und ſolange Druck in dem Dampffaß vorhanden iſt darf
kein Nachziehen der Verſchlußſchrauben ſtattfinden ſondern erſt nach
Schließung der Dampfzuleitung und Entlaſſung des Drucks aus
dem Dampffaſſe

9 Alle Sicherheitsvorrichtungen Sicherheitsventile Manometer Ther
mometer 2c ſind während des Betriebes zu beobachten auch iſt
das Sicherheitsventil häufig auf Gangbarkeit zu prüfen Jede
Aenderung der Belaſtung des Sicherheitsventils iſt verboten

10 Der Dampf beziehungsweiſe Arbeitsdruck ſoll die feſtgeſetzte höchſte
Spannung nicht überſchreiten Tritt dieſer Fall dennoch ein oder
zeigen ſich im Betriebe Schäden Riſſe oder größere Undichtigkeiten
am Dampffaß oder den Verſchlüſſen ſo iſt die Dampfzuleitung
ſofort zu ſchließen beziehungsweiſe die Einwirkung des Feuers ſofort
aufzuheben Siehe auch Nr 14

11 Beim Schichtwechſel darf ſich der abtretende Dampffaß Wärter erſt
entfernen wenn der antretende Wärter Alles in ordnungsmäßigem
Zuſtande übernommen hat

Außerbetriebſetzung des Dampffaſſes
12 Der Dampffaßwärter hat ſich bevor er die Verſchlußſchrauben löſt

Gewißheit zu verſchaffen daß kein Druck im Dampffaß mehr vor
handen iſt Die Beobachtung daß das Manometer keinen Druck
mehr anzeigt genügt hierfür nicht Vergl S 6 der PolizeiVer
ordnung vom 1 April 1899 betreffend die Einrichtung und den
Betrieb der Dampffäſſer

13 Vor jeder längeren Außerbetriebſetzung des Dampffaſſes iſt ſeine
gründliche Reinigung vorzunehmen

Schlußbeſtimmung
14 Von allen Schäden Riſſen Abnutzungen ſtarken Undichtigkeiten

die ſich am Dampffaß und ſeinem Zubehör zeigen iſt dem Vor
geſetzten beziehungsweiſe dem Dampffaßbeſitzer oder ſeinem mit der
Leitung des Betriebes beauftragten Stellvertreter S 151 der Gew
Ordnung ſofort Anzeige zu machen

Nach S 25 der Polizeiverordnung betreffend die Ein
richtung und den Betrieb von Dampffäſſern werden Ueber
tretungen dieſer Verordnung ſeitens der beauftragten Arbeiter
ſofern nicht nach den Strafgeſetzen eine härtere Strafe ver
wirkt wird mit Geldbuße bis zum Betrage von 60 Mark oder
im Unvermögensfalle mit entſprechender Haft beſtraft

s
Hvgienischer Schutz

Die Lieferung des Bedarfs an Fleiſch und Backwaaren ſowie an Bnuttkter D R G Kein Gummi No 42499
Eiern und Käſe für die ſtädtiſche Kiechen Anſtalt und das Kinder Aſyl auf S Tanfſende von Anerkennungs
die Zeit vom 1 April 1899 bis 31 März 1900 ſoll vergeben werden S ſchreiben von Aerzten u A liegen

Es werden vorausſichtlich gebraucht S zur Einſicht ausa an Fleiſchwaaren 250 kg Bratwurſt 8 Sch 12 Stück 2 Porto2600 Kg Rindfleiſch 100 Röſtwurſt u 3,50 30 pf1200 Hammelfleiſch 100 geräuch Wurſt S 1,10d an Bachkwaaren O Auch in viel Apotheken Drogen
Kalbfleiſch 16000 kg Roggenbrot S und Friſeurgeſchäften erhältlich

150 gehacktes Fleiſch 10000 Semmel Alle ähnlichen Präparate ſindPokelfleiſch 200 Kuchen Nachahmungen150 geräuch Bauchſpeck 50 Weihnachtsſtollen S Schweitzer Berlin 0O
Rindleber e an Butter Eier Käſe Holzmarktſtraße 6970160 Rindertalg 1500 Kg Tiſchbutter 99Schweineſchmalz 300 Kochbutter r200 fetter Speck 5000 Stück Eier e650 friſche Wurſt 1200 Käſe Handformkäſe à 125 Nur für Kenner

Garantirt neue gerissene

Gänsefedern
mit den Daunen zart gerissen versende

ich in
halbweiss Mark 2,45 per Pfund
reinweiss u 2,90

ſoll vergeben werden
Es werden vorausſichtlich gebraucht

Bekanntmachung
Die Lieferung des Bedarfs an Fleiſch und Backwäaren für das Hoſpital

St Oyrineci et Antonii auf die Zeit vom 1 April 1899 bis 31 März 1900

Ausserdem empfehle ich
Gänsedaunen halbweiss M 3,50 p Pfd

w weiss 4h25Der Versanät geschieht per Nach
nahme oder vorherige Kinsendung des
Betrages Was nicht gefällt nehme
ich zurtick Muster gratis und franco

Rudolf Müällera Fleiſchwaaren 25 kg Schweineſchmalz190 Kg gewiegtes Fleiſch halb von Rind und 35 Speck Stolp in Pommern
halb von Schwein 260 Wurſt980 Hampmelfleiſch 250 Geräuchere Wurſt

700 Kalbfleiſch 200 Bratwurſtun 125 Roſt und Brühwürſthen Im gerichtl Ausverkauf
Pökelfleiſch 100 Knackwurſt der Jäppelt ſchen Konk Maſſe2500 Rindfleiſch x v Backwaaren Leipzigerſtraße 23 werden tägd Mts von 1000 Schweinefleiſch 15500 kg Brot lich von 12 und 6 zu be320 Tctelettes 140 Kuchen deutend herabgeſetzten Preiſen aus75 Leber 5300 Semmel verkauftDie Lieferungsbedingungen ſind im Bureau der Armen Verwaltung SparkaſſenSchulpflichtig

iſt jedes Kind das bis zum 1 Oktober 1898 fünf Jahre alt geworden iſt diejenigen
Kinder welche das fünfte Lebensjahr in der Zeit vom 1 Oktober 1898 bis zum 1 April 1899
vollenden werden erſt mit dem 1 April 1900 ſchulpflichtig Jm Uebrigen werden die
zur Anmeldung Verpflichteten darauf noch beſonders aufmerkſam gemacht daß die Unter
laſſung der Anmeldung der ſchulpflichtigen Kinder ſtraffällig macht daß aber in den
Fällen wo die ſchulpflichtigen Kinder bei den betreffenden Herren Rektoren für Oſtern
dieſes Jahres bereits im Voraus angemeldet worden ſind eine nochmalige Anmeldung
der qu Kinder an den oben bezeichneten Tagen nicht erforderlich iſt

Die Rektoren der Mittel Schulen ſind jetzt ſchon bereit während ihrer Sprech
ſtunden Anmeldungen entgegen zu nehmen

Halle a den 1 Februar 1899
Die Schulkommiſſion J Dr Krähe Stadtſchulrath

Bekanntmachung
Der Schloſſer Guſtav Meyer geboren am 11 Juni 1854 zu Bernburg ſorgt

nicht für ſeine Familie ſodaß dieſelbe aus öffentlichen Mitteln unterſtützt werden muß
Wir bitten um Mittheilung ſeines Aufenthaltsortes
Halle a den 21 December 1898

Die Armen Direktion T aude

gebäude Rathhausſtraße 1 Zimmer Nr 82 einzuſehen
Angebote ſind mit entſprechender Aufſchrift verſehen bis ſpäteſtens zum 28 Febr

ds Js verſiegelt abzugeben
Die Eröffnung der Angebote findet am 1 März er Vormittags 11 Uhr in

vorgenanntem Bureau in Gegenwart der etwa erſchienenen Bewerber ſtatt
Halle a den 13 Februar 1899

Der Hoſpital Vorſtand Pütter

Bekanntmachung
Der der Stadt Halle gehörende vormalige Giebichenſteiner Pfarracker ein Acker

plan von 4 ha 59 ar 63 qm 18 Morgen in Giebichenſteiner Feldmark belegen ſoll
auf die ſechs Jahre vom 1 April 1899 bis 31 März 1905 unter den im Termine be
kannt zu machenden Bedingungen anderweit verpachtet werden

Es iſt hierzu Termin auf
Montag den 20 Februar d Js Vormittags 10 Uhr

im Stadtſekretariat Sparkaſſengebände Zimmer 74 angeſetzt zu welchem Re
flektanten hiermit eingeladen werden

Halle a den 9 Februar 1899
Der Magiſtrat Staude

Nhohhfeine Talel Waseh

u Kaffee Service
S Crystallsachen Wein u

J WVassergläser Vorraths
Tönnchen

S reizende Mionpsachen eto
HOtto Knoche Konk Verw

i

Der Bedarf an Kiefern Klobenholz
Petroleum und Dochtband für die hie
ſigen Garniſon Anſtalten im Rechnungsjahr
1899 ſoll am 23 Februar 1899 Vormittags
10 Uhr im Geſchäftszimmer der unterzeichneten

Verwaltung Reilſtraße 128 woſelbſt auch
die Bedingungen eingeſehen werden können
verdungen werden Schriftliche Angebote
erbeten

Garniſonverwaltung Halle a S

e
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